
 

STADTGEMEINDEAMT  FRIESACH 

A-9360 FRIESACH, FÜRSTENHOFPLATZ 1 

DVR.NR.: 51276 
 

 

N i e d e r s c h r i f t  

(in der Fassung gemäß § 45 Abs 6 K-AGO) 

zu der im Festsaal des Rathauses der Stadtgemeinde Friesach stattgefundenen 

3. Sitzung des Gemeinderates 2025 

(03/2025) 

am Dienstag, dem 30. September 2025 um 18.30 Uhr 

 

Die Einladung zur Gemeinderatssitzung erfolgte nachweislich durch Zustellung über das 

Gemeindeintranet am 22. September 2025 unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. 

Gleichzeitig wurde die Einladung samt Tagesordnungspunkten auf der Amtstafel vor dem Rathaus 

sowie auf der elektronischen Amtstafel auf der Homepage 

der Stadtgemeinde Friesach kundgemacht. 

 

Anwesende Mitglieder des Gemeinderates 

1.  Josef Kronlechner Bürgermeister/Vorsitzender  

2.  Uschi Heitzer 1. Vizebürgermeisterin  

3.  Mag. Stefan Pachler MBA 2. Vizebürgermeister  

4.  Lukas Kernmayer Stadtrat  

5.  Ing. Helmut Wachernig Stadtrat  

6.  Ewald Grün Stadtrat  

7.  Irene Buggelsheim Gemeinderätin  

8.  Hubert Groicher Gemeinderat  

9.  Ing. Heinz Pöllinger Gemeinderat  

10.  Michael Apolloner Gemeinderat  

11.   Christian Höferer Gemeinderat  

12.  Haimo Kandolf Gemeinderat  

13.  Patricia Hölbling Gemeinderätin  

14.  Gottfried Krall Gemeinderat  

15.  MMag. Silke Notsch Gemeinderätin  

16.  Christoph Neuwirther Gemeinderat  
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17.  Mag. Stefan Hundsbichler Gemeinderat  

18.  Rainer Galler Gemeinderat  

19.  Jaqueline Kreuzer Gemeinderätin entschuldigt 

20.  Gernot Wispichler Gemeinderat  

21.  Markus Möller Gemeinderat  

22.  Michael Schabernig Gemeinderat  

23.  Dr. Otto Liechtenecker Gemeinderat  

weitere anwesende Personen 

24.  Mag. Bettina Waidhofer Amtsleiterin/Schriftführerin  

25.  FV Mathias Stadlober Finanzverwalter  

26.  Armin Ruhdorfer E-Gemeinderat für Jaqueline Kreuzer 

 

mit folgender 

 

TAGESORDNUNG 

1.  Eröffnung und Begrüßung 

2.  Feststellung der Beschlussfähigkeit 

3.  Genehmigung der Tagesordnung der Sitzung 

4.  Bestellung der Protokollfertiger 

5.  Niederschrift vom 01. Juli 2025 

6.  Bericht 3. Sitzung Kassenkontrollausschuss vom 18.09.2025 

7.  Grundsatzbeschluss Sanierung Dobritscher Straße 

8.  Finanzierungsplan Dobritscher Straße 2025 

9.  Finanzierungsplan Rüsthaus Neu und Wirtschaftshof 

10.  Vertrag Generalplanerleistungen Rüsthaus & Wirtschaftshof Neu 

11.  Erweiterung Finanzierungsplan Zeltschachbergstraße BA02 

12.  Neue Einsatzbekleidungen für die FF-Friesach, FF-St.Salvator und FF-Zeltschach 
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13.  1. Nachtragsvoranschlag 2025 

14.  Erneuerung Teilauflösung Forstveranlagung 

15.  Öffentliche Gebäude gemäß § 6 Energieeffizienzrichtlinie (EED III) 

16.  Nutzungsvereinbarung  für die Anwendung „Kommunale Energiebuchhaltung (KEB)“ 

17.  Überarbeitung Genereller Bebauungsplan der Stadtgemeinde Friesach 

18.  

Verordnung Auflassung, Öffentlichkeitserklärung und Übernahme öffentliches Gut – St. 

Stefaner Weg und Flugplatzweg, – gemäß Vermessungsurkunde der Firma ANGST GZ. 214084-

V1-U vom 22.04.2025, KG. 74308  St. Salvator 

19.  

Ansuchen auf käuflichen Erwerb einer Teilfläche aus dem öffentlichen Grundstück Nr. 1763/8 

der KG. Friesach (Schüttgasse); Verordnung Auflassung, öffentliches Gut – gemäß 

Vermessungsurkunde der Firma ANGST GZ. 254045-V1-U vom 07.07.2025, KG. 74302  

Friesach 

20.  Verordnung Nachmittagsbetreuung VS Friesach (BÜM) 

21.  
Vereinbarung AVS betreffend Betreuung in Kleingruppen durch Tagesmütter und Tagesväter 

(Kamillo´s) 

22.  Zusatzvereinbarung Kindertagesstätte Minitreff (Gruppenerweiterung) 

23.  Nein zur Schließung der Chirurgie 

24.  Auflösung Vertrag Katholische Jugend (Kastl) 

25.  

Petition des Gemeinderates betreffend Sicherstellung der geplanten Investitionen in die 

Ossiacher-See-Bahn zur strukturellen Stärkung Mittelkärntens angesichts der 

infrastrukturellen Verlagerung durch die Koralm 

26.  Berichte 

27.  Personalangelegenheiten 

 

Beginn: 18.30 Uhr 

Ende: 20.30 Uhr 

 

Fragestunde 

 

Während offener Frist sind keine Fragen eingelangt. 

 

 

1. Eröffnung und Begrüßung 

 

Bürgermeister Josef Kronlechner eröffnet die Sitzung und begrüßt die anwesenden Mitglieder zum 

Gemeinderat der Stadtgemeinde Friesach. 
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2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn gem. § 37 Abs. 1 K-AGO mit dem Bürgermeister oder seinem 

Stellvertreter mindestens zwei Drittel der Mitglieder des Gemeinderates anwesend sind. 

 

 

Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

 

 

3. Genehmigung der Tagesordnung der Sitzung 

 

Die Tagesordnung wurde den Mitgliedern zum Gemeinderat der Stadtgemeinde Friesach entsprechend 

den Bestimmungen des § 35 Abs 2 der K-AGO übermittelt. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird der Tagesordnung die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, A. Ruhdorfer, G. Wispichler, M. Möller, 

M. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Tagesordnung. 

 

 

4.  Bestellung der Protokollfertiger 

 

Die Protokollfertiger werden von den Fraktionen genannt und vom Gemeinderat bestellt. 

 

 

Zu Protokollfertigern werden, 

(SPÖ) Gottfried Krall und (FPÖ) Rainer Galler 

bestellt. 

 

 

5. Niederschrift vom 01. Juli 2025 

 

Die Niederschrift liegt vor und ist allen Gemeinderatsmitgliedern übermittelt worden. Unterfertigt 

wird jedes Sitzungsprotokoll gem. § 45 Abs 4 K-AGO vom Bürgermeister und zwei weiteren durch den 

Gemeinderat jeweils zu bestellende Mitglieder des Gemeinderates (Protokollfertiger), sowie von der 

Schriftführerin. 

Die Niederschrift wurde von den Protokollfertigern unterzeichnet. 

Abänderungsanträge sind keine eingelangt. 
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Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird der Niederschrift vom 01. Juli 2025 die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, A. Ruhdorfer, G. Wispichler, M. Möller, 

M. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Niederschrift vom 01. Juli 2025. 

 

 

6. Bericht 3. Sitzung Kassenkontrollausschuss vom 18.09.2025 

 

Berichterstattung: Ausschussobmann GR Michael Schabernig 

Stadtrat: 22. September 2022 
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Der Stadtrat hat den Bericht zur Kenntnis genommen 
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Der Gemeinderat nimmt den Bericht des Kassenkontrollausschusses 
(J. Kronlechner, U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, A. Ruhdorfer, G. Wispichler, M. Möller, 

M. Schabernig, O. Liechtenecker) 

zur Kenntnis. 

 

 

7. Grundsatzbeschluss Sanierung Dobritscher Straße 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Finanzausschuss: 16. September 2025 

Stadtrat: 22. September 2025 

 

Die Dobritscher Straße soll im Zeitraum von 2025 bis 2035 generalsaniert werden. Die Kosten für die 

Sanierung belaufen sich laut Berechnung von Herrn Ing. Thomas Duller von der Abteilung 10 des Amtes 

der Kärntner Landesregierung auf Gesamt 4.500.000. Von der Abteilung 10 gibt es bereits eine Vorab 

Förderzusage in der Höhe von 40% (EUR 1.800.000).  
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Die Gesamtkosten für die Stadtgemeinde Friesach belaufen sich somit auf EUR 2.700.000 abzüglich 

möglicher Interessentenbeiträge. 

 

Das Ziel ist es, einen Finanzierungsplan über die Gesamtlaufzeit aufzustellen. Sollte dies nicht möglich 

sein, muss jährlich nach Verfügbarkeit der Mittel ein Finanzierungsplan für die einzelnen 

Bauabschnitte beschlossen werden. Um das Projekt in der Regierungssitzung beschließen zu lassen, 

benötigt es aber jedenfalls einen Grundsatzbeschluss des Gemeinderates der Stadtgemeinde Friesach 

über die Durchführung Projektes. 

 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für den Grundsatzbeschluss ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll ein Grundsatzbeschluss für das Projekt Dobritscher Straße gefasst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, A. Ruhdorfer, G. Wispichler, M. Möller, 

M. Schabernig, O. Liechtenecker) 

den Grundsatzbeschluss betreffend das Projekt Dobritscher Straße. 

 
 

8. Finanzierungsplan Dobritscher Straße 2025 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Finanzausschuss: 16. September 2025 

Stadtrat: 22. September 2025 

 

Im Voranschlag wurden bereits EUR 200.000 für die Instandhaltung der Dobritscher Straße eingeplant. 

Laut Herrn Ing. Duller sind für die Dobritscher Straße 2025 Gesamtkosten in der Höhe von EUR 350.000 

geplant. Die Förderung durch die Abteilung 10 beträgt 40 % und somit EUR 140.000 und die Kosten für 

die Stadtgemeinde EUR 210.000. 

 

Da es sich hier eher um Instandsetzungsmaßnahmen handelt soll daraus ein investives Einzelvorhaben 

werden.  
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Der Stadtrat hat sich einstimmig für den Finanzierungsplan ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird dem Finanzierungsplan Dobritscher Straße 2025 die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, A. Ruhdorfer, G. Wispichler, M. Möller, 

M. Schabernig, O. Liechtenecker) 

den Finanzierungsplan Dobritscher Straße 2025. 

 

 

9. Finanzierungsplan Rüsthaus Neu und Wirtschaftshof 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Finanzausschuss: 16. September 2025 

Stadtrat: 22. September 2025 

 
Aufgrund der Kostenplanung der Firma spado architects ZT GmbHergibt sich nun folgender 

Finanzierungsplan für das Projekt Neubau Rüsthaus und Wirtschaftshof: 

 

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Baukosten 350.000                   350.000          

Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)

Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)

350.000                   350.000          -                    -                    -                    -                    -                    

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Landesförderung 140.000                   140.000          

Eigenmittel 210.000                   210.000          

KIG 2023 -                             

Bedarfszuweisungsmittel iR -                             

Subventionen / sonstige Kapitaltransfers

Darlehen

Vermögensveräußerung

inneres Darlehen ABA

350.000                   350.000          -                    -                    -                    -                    -                    

Fahrzeug

Planungsleistungen

Investitions- und Finanzierungsplan

Summe:

…

…

Summe:

…

Bedarfszuweisungsmittel aR

…

Sonstige Mittelverwendungen

Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung

Anschlusskosten

Außenanlagen
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Für die verschiedenen BZ aR in der Höhe von EUR 31.000, EUR 1.000.000 und EUR 500.000 liegen 

bereits die Zusagen vor. Auch für den Regionalfondskredit gibt es die mündliche Zusage von 

Herrn Landesrat Ing. Fellner sowie von der Abteilung 3. 

Nach Beschlussfassung des Finanzierungsplanes wird der Antrag an die Abteilung 3 gestellt, um die 

Mittel zu binden. Die Forstveranlagung läuft bis 01.06.2027. Sollte das Geld wie im Finanzierungsplan 

bereits 2026 benötigt werden, muss dazu ein separater Beschluss über die vorzeitige Auflösung im 

Gemeinderat gefasst werden. Auch das Darlehen im Müllhaushalt bzw. die Anteile der anderen 

Gebührenhaushalte können theoretisch je nach Bedarf vorgezogen werden. 

 

Bürgermeister Kronlechner weißt nochmals ausdrücklich darauf hin, dass mit Zustimmung zum 

Finanzierungsplan auch die Auflösung der Forstveranlagung nach deren Auslaufen mitbeschlossen 

wird. 

 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für den Finanzierungsplan ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird dem Finanzierungsplan Neubau Rüsthaus und Wirtschaftshof die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, A. Ruhdorfer, G. Wispichler, M. Möller, 

M. Schabernig, O. Liechtenecker) 

den Finanzierungsplan Neubau Rüsthaus und Wirtschaftshof. 

 

 

  

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Architektenwettbewerb, Feinplanung 122.000                   68.700            53.300            -                    -                    

3.207.000                -                    500.000          1.500.000      1.207.000      

378.000                   -                    -                    -                    378.000          

493.000                   -                    -                    -                    493.000          

4.200.000                68.700            553.300          1.500.000      2.078.000      -                    -                    

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Haushaltsrücklage / Auflösung Forstveranlagung 1.269.000                -                    -                    871.700          397.300          -                    

BZ aR. 2024/2025 1.000.000                -                    591.000          409.000          -                    -                    

KIG - Mittel 500.000                   -                    -                    200.300          250.500          49.200            

Darlehen - Müllhaushalt - Recyclinganlage - WVA - ABA 400.000                   -                    -                    -                    400.000          -                    

500.000                   -                    -                    -                    500.000          -                    

Regionalfondskredit 500.000                   -                    -                    -                    500.000          -                    

BZ aR. Baukulturförderung 31.000                      -                    31.000            -                    -                    -                    

4.200.000                -                    622.000          1.481.000      2.047.800      49.200            -                    

Investitions- und Finanzierungsplan

Summe:

Summe:

BZ aR. 2027

Baukosten (inkl. Bauaufsicht, Planung usw.) - Baustufe 1

Ungenauigkeit (+/- 13,75%)

Baukosten (inkl. Bauaufsicht, Planung usw.) - Baustufe 2
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10.  Vertrag Generalplanerleistungen Rüsthaus & Wirtschaftshof Neu 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 22. September 2025 

 

Nunmehr liegt der Vertrag über die Generalplanerleistungen mit spado architects ZT GmbH vor. Die 

Kosten für die Planungsleistungen, örtliche Bauaufsicht, Projektsteuerung und Fachplanerleistungen 

belaufen sich auf EUR 393.666,27. Diese Kosten sind im Gesamtprojekt Rüsthaus & Wirtschaftshof neu 

enthalten. 
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Der Stadtrat hat sich einstimmig für den Generalplanervertrag mit spado architects ZT GmbH 

ausgesprochen. 
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Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll der Vertrag Generalplanerleistungen Rüsthaus & Wirtschaftshof 

mit dem Archtektenbüro spado architects ZT GmbH abgeschlossen werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, A. Ruhdorfer, G. Wispichler, M. Möller, 

M. Schabernig, O. Liechtenecker) 

den Vertrag Generalplanerleistungen Rüsthaus & Wirtschaftshof 

mit dem Architektenbüro spado architects ZT GmbH. 

 

 

11. Erweiterung Finanzierungsplan Zeltschachbergstraße BA02 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Finanzausschuss. 16. September 2025 

Stadtrat: 22. September 2025 

 
Die Sanierung der Zeltschacher Straße BA02 wurde am 02.07.2019 im Gemeinderat mit Gesamtkosten 

von EUR 1.100.000 beschlossen. Hauptsächlich auf Grund hohen Baukosten der letzten Jahre erhöhen 

sich die Gesamtkosten laut Herrn Ing. Duller um EUR 200.000 auf EUR 1.300.000. Das Projekt wird 

2025 abgeschlossen. Der Finanzierungsplan stellt sich wie folgt dar: 

 

 

 
 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für den Finanzierungsplan ausgesprochen. 

 

 

  

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Baukosten 200.000                   200.000          

Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)

Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)

200.000                   200.000          -                    -                    -                    -                    -                    

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Landesförderung 80.000                      80.000            

Eigenmittel 100.000                   100.000          

Interessentenbeiträge 20.000                      20.000            

Bedarfszuweisungsmittel iR -                             

Subventionen / sonstige Kapitaltransfers

Darlehen

Vermögensveräußerung

inneres Darlehen ABA

200.000                   200.000          -                    -                    -                    -                    -                    

Fahrzeug

Planungsleistungen

Investitions- und Finanzierungsplan

Summe:

…

…

Summe:

…

Bedarfszuweisungsmittel aR

…

Sonstige Mittelverwendungen

Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung

Anschlusskosten

Außenanlagen
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Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird dem Finanzierungsplan Erweiterung Zeltschachbergstraße BA02 die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, A. Ruhdorfer, G. Wispichler, M. Möller, 

M. Schabernig, O. Liechtenecker) 

den Finanzierungsplan Erweiterung Zeltschachbergstraße BAO2. 

 

 

12. Neue Einsatzbekleidungen für die FF-Friesach, FF-St.Salvator und FF-Zeltschach 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 22. September 2025 

 

Die freiwilligen Feuerwehren der Stadtgemeinde Friesach sollen mit neuen Einsatzbekleidungen 

ausgestattet werden. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich laut Angebot auf EUR 42.900. 

 

Die Anschaffung wird zu je einem Drittel vom Land Kärnten sowie vom Kärntner Feuerwehrverband 

gefördert. Somit bleiben für die Stadtgemeinde Kosten in der Höhe von ca. EUR 14.000. Diese sollen 

mittels KIG 2025 Mittel finanziert werden. 

 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Anschaffung der neuen Dienstuniformen ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Sollen die neuen Dienstuniformen für die freiwilligen Feuerwehren 

der Stadtgemeinde Friesach angeschafft werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, A. Ruhdorfer, G. Wispichler, M. Möller, 

M. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die neuen Dienstuniformen für die freiwilligen Feuerwehren 

der Stadtgemeinde Friesach anzuschaffen. 

 

 

13. 1. Nachtragsvoranschlag 2025 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Finanzausschuss: 16. September 2025 

Stadtrat: 22. September 2025 
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Die Ergebnisse des 1. Nachtragsvoranschlages 2025 stellen sich wie folgt dar: 

 

 

Einnahmen 

Haushalt Ansatz Post Bezeichnung VA bisher EHH VA bisher FHH Soll lfd. Jahr (EHH) Ist lfd. Jahr (FHH) 1. NVA 2025 EHH 1. NVA 2025 FHH

6 01000 300000 KIG Mittel Tonanlage -                 -                 -                        -                     -                    6.400               

2 01000 829000 KELAG - Kooperationsbeitrag -                 -                 10.000,00             10.000,00          10.000              10.000              

2 02400 816000 Kostenersatz Wahl (Volksbefragung) 3.500            3.500            5.998,00               5.998,00            2.500               2.500               

6 16000 300000 KIG Mittel Uniformen -                 -                 -                        -                     -                    14.000              

6 16300 301200 Beitrag Land Uniformen -                 -                 -                        -                     -                    14.000              

6 16300 307000 Beitrag Verband Uniformen -                 -                 -                        -                     -                    14.000              

2 21100 829000 Sonstige Erträge (Versicherungsleistung) -                 -                 1.064,68               1.064,68            1.000               1.000               

2 21120 828000 Heizkostenaberechnung -                 -                 638,41                  638,41               600                  600                  

2 23200 860000 Schülferfreifahrten Finanzamt 20.000          20.000          29.503,60             29.503,60          9.500               9.500               

2 24000 828000 Kindernest Guthaben -                 -                 61.627,68             61.627,68          61.600              61.600              

2 24000 860600 Zukunftsfondsmittel § 23 130.400         130.400         129.126,00           129.126,00         1.300 -              1.300 -              

2 25900 828000 Korrektur und Aufrollung Gebühren Jugendzentr. -                 -                 4.271,12               4.271,12            4.300               4.300               

2 26400 811000 Pacht Eisstockbahn -                 -                 250,00                  250,00               200                  200                  

2 36300 861000 Förderung Wildzaun -                 -                 -                        -                     2.200               2.200               

2 36930 861100 Burg Friesach BZ aR 2024 -                 -                 -                        -                     100.000            100.000            

2 41100 828000 Guthaben Abteilung 5 - Pflegewesen 2024 -                 -                 87.276,95             87.276,95          19.300              19.300              

2 41100 828000 Guthaben Abteilung 5 - Psychosoziale Versorgung -                 -                 87.276,95             87.276,95          38.500              38.500              

2 41100 828000 Guthaben Abteilung 4 -                 -                 87.276,95             87.276,95          29.400              29.400              

2 41100 861400 K-WZG 7.200            7.200            6.710,40               6.710,40            500 -                 500 -                 

2 41100 861800 Strafgelder -                 -                 73.038,83             73.038,83          73.000              73.000              

2 56000 828000 Guthaben Krankenanstalten 2024 -                 -                 16.735,22             16.735,22          16.700              16.700              

2 61200 829000 Kostenbeteiligung Asphaltierungsarbeiten -                 -                 3.841,72               3.841,72            3.800               3.800               

2 61200 861000 Landesmittel Timrianweg (30%) -                 -                 -                        -                     6.900               6.900               

2 64000 829000 Versicherungsleistung, Gutschrift Paletten -                 -                 1.510,35               1.510,35            1.500               1.500               

2 81600 829000 Versicherungsleistung Laterne -                 -                 4.487,95               4.487,95            4.500               4.500               

2 83100 810000 Leistungserlöse 6.000            6.000            7.610,07               7.610,07            1.600               1.600               

2 83100 811000 Pacht und BK Ferjan 2022 - 2023 2.500            2.500            13.333,33             13.333,33          13.300              13.300              

2 83100 811000 Pacht Venezia 2024 2.500            2.500            13.333,33             13.333,33          2.500               2.500               

2 84600 828000 Wohngebäude Jahresabrechnungen Guthaben -                 -                 714,03                  714,03               700                  700                  

2 84902 811000 Mieterträge 1.000            1.000            6.835,46               6.835,46            5.800               5.800               

2 87000 810000 Einspeiseentgelte -                 -                 2.452,81               2.452,81            3.000               3.000               

2 87000 829000 Rückerstattung Netzzutritt -                 -                 1.008,00               1.008,00            1.000               1.000               

2 90000 829000 Sonstige Erträge (Rückzlg. Exek. Kosten) -                 -                 783,60                  783,60               800                  800                  

2 92000 833000 Kommunalsteuer 980.000         980.000         747.957,67           747.957,67         195.000            195.000            

2 94100 860110 FAG §26 Mittel 324.300         324.300         326.199,00           326.199,00         1.900               1.900               

2 94400 860000 Bundesmittel KatSchäden 2024 -                 -                 12.173,45             12.173,45          12.200              12.200              

2 99999 899000 Verrechnung operativ - investiv (div. Haushalte) -                 -                 -                        -                     61.500              61.500              

Summe Einnahmen 683.000            731.400            



 

 

 
Seite 26 von 78 Niederschrift zur 03. Gemeinderatssitzung am 30. September 2025 in der Fassung § 45 Abs 6 K-AGO 

 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

 
 

Ohne Berücksichtigung der Vorhaben und der Gebührenhaushalte ergibt sich ein Überschuss im 

Finanzierungs- und im Ergebnishaushalt. 

 

Ausgaben

Haushalt Ansatz Post Bezeichnung VA bisher EHH VA bisher FHH Soll lfd. Jahr (EHH) Ist lfd. Jahr (FHH) 1. NVA 2025 EHH 1. NVA 2025 FHH

5 01000 042000 Tonanlage Standesamt -                 -                 -                        -                     -                    6.400               

1 01000 705002 Miete Kopierer - falsche Post 4.300            4.300            -                        -                     4.300 -              4.300 -              

1 01000 705007 Miete Kopierer -                 -                 -                        -                     4.300               4.300               

1 02200 582000 Aufrollungen und MV-Beitrag Jauernegger -                 -                 3.128,13               3.128,13            4.000               4.000               

1 02400 721300 Wahlbeisitzer 2.100            2.100            3.900,00               3.900,00            1.800               1.800               

1 03100 728000 Bebauungsplan 8.000            8.000            13.233,48             13.233,48          11.500              11.500              

1 13200 728000 Totenbeschau 26.000          26.000          29.300,72             29.300,72          3.300               3.300               

5 16300 042000 Uniformen 2.500            2.500            -                        -                     -                    42.000              

1 21100 720800 BK VS (Ratenzahlung) 200.000         200.000         112.028,03           112.028,03         70.000 -             70.000 -             

1 23200 621000 Schülerfreifahrten 45.000          45.000          59.779,84             59.779,84          27.800              27.800              

1 24000 700000 Mieten Kindernest (Jahresabr.) 65.300          65.300          70.726,26             70.726,26          5.400               5.400               

1 24000 700000 Kindergärten Container f. Kindergarten Miete bis 27 65.300          65.300          70.726,26             70.726,26          20.000              20.000              

1 24000 751900 Kinderbetreuungseinrichtungen - falscher Ansatz 221.100         221.100         140.407,78           140.407,78         221.100 -           221.100 -           

1 24000 757000 Kindergärten (+20.000,- Beitrag; Abgang +60.000,-) 126.000         126.000         198.903,90           198.903,90         80.000              80.000              

1 24000 757000 Kindergärten AVS f. Kamillos? 126.000         126.000         198.903,90           198.903,90         50.000              50.000              

1 24900 751900 Kinderbetreuungseinrichtungen -                 -                 -                        -                     221.100            221.100            

1 24900 751900 Kinderbetreuungseinrichtngen Nachverr. 2024 -                 -                 -                        -                     11.500              11.500              

1 24900 751900 Kinderbetreuungseinrichtngen NTV 2025 Land -                 -                 -                        -                     23.600              23.600              

1 25900 711000 Korrektur und Aufrollung Gebühren Jugendzentr. 1.000            1.000            2.616,63               2.616,63            1.900               1.900               

1 32000 711000 Korrektur und Aufrollung Gebühren Musikschule 1.500            1.500            5.862,65               5.862,65            6.000               6.000               

1 32200 757000 Stadtkapelle Stromrückvergütung 4.400            4.400            5.575,62               5.575,62            1.200               1.200               

1 36000 614000 Museum Mauerabdeckung 500               500               2.026,00               2.026,00            1.500               1.500               

1 36000 728000 Beschilderung Kapellenturm QR + Website 4.200            4.200            6.626,80               6.626,80            4.600               4.600               

1 36330 619000 Instandhaltung Sonderanlagen (Wildzaun) 2.000            2.000            5.143,68               5.143,68            3.200               3.200               

1 36910 728000 Ehem. Burgenstadt (Steuerberaterkosten) -                 -                 1.055,61               1.055,61            1.100               1.100               

1 36930 755000 Burg Errichtung BZ 2024 100.000         100.000         -                        -                     100.000            100.000            

1 41100 751600 Schulsassistenz Erhöhung nach Abr. inkl. Nachzlg. 2.167.600      2.167.600      1.317.451,34         1.317.451,34      2.900               2.900               

1 41100 751600 Schulsozialarbeit Nachverr. 2024 2.167.600      2.167.600      1.317.451,34         1.317.451,34      1.900               1.900               

1 41100 751600 Nachzlg. Abteilung 5 - Pflegewesen 2024 2.167.600      2.167.600      1.317.451,34         1.317.451,34      43.500              43.500              

1 41100 751600 Nachzlg. Abteilung 5 - Psychosoziale Versorgung 2.167.600      2.167.600      1.317.451,34         1.317.451,34      2.300               2.300               

1 41100 751600 K-ZAG 2.167.600      2.167.600      1.317.451,34         1.317.451,34      500 -                 500 -                 

1 41100 751600 Kopfquote Abt. 11 (HibL) 2.167.600      2.167.600      1.317.451,34         1.317.451,34      4.500               4.500               

1 42900 757000 Pensionisten 2024 + 2025 -                 -                 -                        -                     3.000               3.000               

1 53000 751140 Rettungsdienste 75.500          75.500          44.050,02             44.050,02          5.800 -              5.800 -              

1 56000 751120 Betriebsabgang Krankenanstalten 954.500         954.500         563.738,30           563.738,30         41.700              41.700              

1 61200 611000 Instandhaltung Straßen (Dobritscher Straße 300.000         300.000         53.481,78             53.481,78          200.000 -           200.000 -           

1 61200 611002 Instandhaltung Timrianweg (30%Land,50%KatSch) -                 -                 -                        -                     23.000              23.000              

1 61600 420000 Wanderwege (Baustoffe) 3.500            3.500            5.086,25               5.086,25            1.600               1.600               

1 61600 728000 Wanderwege (Verkabelung Wächtersteig) 2.000            2.000            3.863,50               3.863,50            1.900               1.900               

1 64000 400000 Einrichtungen STVO (Schilder usw.) 5.000            5.000            7.231,07               7.231,07            2.200               2.200               

1 64000 619000 Einrichtungen STVO (Markierarbeiten) 15.000          15.000          -                        -                     3.000               3.000               

1 69000 728000 Beratung "Ruf Mi" -                 -                 3.600,00               3.600,00            9.600               9.600               

1 77100 728000 Maßnahmen Fremdenverkehr (QR-Homepage) -                 -                 1.432,14               1.432,14            2.000               2.000               

1 78900 755000 Förderung Pacht Venezia 2024 + Pop-Up 10.300          10.300          7.600,00               7.600,00            8.100               8.100               

5 81600 005000 Straßenbeleuchtung Petersberg, Fürstenhofplatz -                 -                 -                        14.411,95          -                    18.800              

1 81600 619000 Laterne nach Unfall -                 -                 5.343,95               5.343,95            5.300               5.300               

1 81600 728000 Öffentliche Beleuchtung (Netzumbau) -                 -                 2.134,20               2.134,20            2.100               2.100               

5 82000 020000 Maschinen (HD-Reiniger) -                 -                 -                        3.317,12            -                    3.300               

5 82000 030000 Werkzeuge -                 2.500            -                        -                     -                    2.500 -              

5 82000 040000 Fahrzeugeinrichtung -                 -                 -                        6.279,04            -                    6.300               

5 82000 042000 Waage Bauhof -                 2.500            -                        2.848,44            -                    300                  

5 83100 006000 Freibad Einstiege -                 -                 -                        -                     -                    12.000              

1 83100 400000 Freibad GWG 600               600               2.387,42               2.387,42            1.800               1.800               

1 83100 614000 Instandhaltung Gebäude (E-Überprüfung Schmiedl.) 500               500               2.882,69               2.882,69            2.400               2.400               

1 84600 614000 Sanierung Wohnung Marktplatz 18 -                 -                 8.928,20               8.928,20            8.900               8.900               

1 84600 729000 Gutachten Steinbruchweg 4, Marktplatz 18 -                 -                 3.005,19               3.005,19            5.300               5.300               

1 84902 614000 Beleuchtung Wand Fürstenhof 6.000            6.000            13.185,58             13.185,58          7.200               7.200               

1 90001 456000 EDV (Toner) 1.000            1.000            1.558,91               1.558,91            600                  600                  

1 90001 728000 EDV (Cities) 6.500            6.500            8.369,82               8.369,82            6.800               6.800               

1 92000 722000 Rückersätze (VergSt. Bürgersfrauen) -                 -                 1.335,63               1.335,63            1.300               1.300               

1 98000 799000 Verrechnung operativ - investiv (div. Haushalte) -                 -                 -                        -                     61.500              61.500              

Summe Ausgaben 336.500            423.100            

Ergebnis 1. NVA 2025 ohne Vorhaben und Gebührenaushalte 346.500            308.300            
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Nach der Berücksichtigung der Vorhaben und der Gebührenhaushalte ergibt sich folgendes 

Gesamtergebnis des 1. Nachtragsvoranschlages 2025: 

 

Ergebnishaushalt: 

 Voranschlag 2025 Nachtrag 2025 VA 2025 inkl. NVA 

Erträge: EUR 12.065.100 EUR 1.084.800 EUR 13.149.900 

Aufwendungen: EUR 13.052.500 EUR 738.300 EUR 13.790.800 

Nettoergebnis EUR - 987.400 EUR 346.500 EUR - 640.900 

 

Finanzierungshaushalt:  

 Voranschlag 2025 Nachtrag 2025 VA 2025 inkl. NVA 

Einzahlungen: EUR 11.460.600 EUR 1.576.700 EUR 13.037.300 

Auszahlungen:  EUR 11.640.000 EUR 1.590.200 EUR 13.230.200 

Geldfluss: EUR - 179.400 EUR -13.500 EUR - 192.900 

 

Vorhaben:

Zeltschachbergstraße BA2

Haushalt Ansatz Post Bezeichnung VA bisher EHH VA bisher FHH Soll lfd. Jahr (EHH) Ist lfd. Jahr (FHH) 1. NVA 2025 EHH 1. NVA 2025 FHH

5 71000 060000 Mehrkosten laut Duller -                 200.000         -                        -                    200.000            

6 71000 301000 IB Land 40% -                 80.000          -                        -                    80.000              

6 71000 307000 IB Interessenten 10% -                 20.000          -                        -                    20.000              

1 71000 799000 Gemeindeanteil 50% (Markierungsbuchung) -                 100.000         -                        100.000            100.000            

2 71000 899000 Gemeindeanteil 50% (Markierungsbuchung) -                 100.000         -                        100.000            100.000            

Zeltschachbergstraße BA2 -                    100.000 -           

FF-Rüsthaus

Haushalt Ansatz Post Bezeichnung VA bisher EHH VA bisher FHH Soll lfd. Jahr (EHH) Ist lfd. Jahr (FHH) 1. NVA 2025 EHH 1. NVA 2025 FHH

5 16300 061000 Im Bau befindliche Gebäude -                 -                 -                        53.356,92          -                    553.300            

6 16300 301200 BZ aR -                 -                 -                        -                     -                    622.000            

FF-Rüsthaus -                    68.700              

Digitale Leuchttürme

Haushalt Ansatz Post Bezeichnung VA bisher EHH VA bisher FHH Soll lfd. Jahr (EHH) Ist lfd. Jahr (FHH) 1. NVA 2025 EHH 1. NVA 2025 FHH

5 90001 070000 Software (Kommunale Betriebe, Friedhof) -                 -                 -                        -                     -                    20.000              

6 90001 300000 KapTransfer Bund KIG -                 -                 -                        -                     -                    2.000               

6 90001 301000 Förderung Land -                 -                 -                        11.217,75          -                    29.300              

Digitale Leuchttürme -                    11.300              

Dobritscher Straße

Haushalt Ansatz Post Bezeichnung VA bisher EHH VA bisher FHH Soll lfd. Jahr (EHH) Ist lfd. Jahr (FHH) 1. NVA 2025 EHH 1. NVA 2025 FHH

5 61200 060000 Im Bau befindliche Anlagen -                 -                 -                        -                     -                    350.000            

6 61200 301000 IB Land 40% -                 -                 -                        -                     -                    140.000            

1 61200 799000 Gemeindeanteil 50% (Markierungsbuchung) -                 -                 -                        -                     210.000            210.000            

2 61200 899000 Gemeindeanteil 50% (Markierungsbuchung) -                 -                 -                        -                     210.000            210.000            

Dobritscher Straße -                    210.000 -           

Ergebnis 1. NVA 2025 inkl. Vorhaben und ohne Gebührenaushalte 346.500            78.300              

Gebührenhaushalte:

WVA

Haushalt Ansatz Post Bezeichnung VA bisher EHH VA bisher FHH Soll lfd. Jahr (EHH) Ist lfd. Jahr (FHH) 1. NVA 2025 EHH 1. NVA 2025 FHH

5 85000 004000 Verlegung Wasserleitung Hubert-Hauser-Straße -                 20.000          -                        14.067,02          -                    62.500              

6 85000 305000 Anteil LWBK -                 -                 -                        -                     -                    13.500              

5 85000 020000 Gaswarngerät, Pumpe -                 -                 -                        5.235,00            -                    5.200               

5 85000 042000 Leckortung, Wasserzähler -                 5.000            -                        19.896,97          -                    14.900              

5 85000 004000 Fernwirk u. Pumpensteuerung Gaisberg -                 -                 -                        14.067,02          -                    7.200               

5 85000 004000 Fernwirk u. Pumpensteuerung Zeltschach -                 -                 -                        14.067,02          -                    3.200               

5 85000 004000 Hydranten -                 -                 -                        14.067,02          -                    3.600               

1 85000 799000 Markierungsbuchung (operativ-investiv) 10.000          10.000          -                        -                     83.100              83.100              

2 85000 899000 Markierungsbuchung (operativ-investiv) 10.000          10.000          -                        -                     83.100              83.100              

WVA -                    83.100 -             

ABA

Haushalt Ansatz Post Bezeichnung VA bisher EHH VA bisher FHH Soll lfd. Jahr (EHH) Ist lfd. Jahr (FHH) 1. NVA 2025 EHH 1. NVA 2025 FHH

5 85100 020000 Pumpstation Loretto -                 -                 -                        -                     -                    8.700               

1 85100 799000 Markierungsbuchung (operativ-investiv) -                 -                 -                        -                     8.700               8.700               

2 85100 899000 Markierungsbuchung (operativ-investiv) -                 -                 -                        -                     8.700               8.700               

ABA -                    8.700 -              

MÜLL

Haushalt Ansatz Post Bezeichnung VA bisher EHH VA bisher FHH Soll lfd. Jahr (EHH) Ist lfd. Jahr (FHH) 1. NVA 2025 EHH 1. NVA 2025 FHH

Müll -                    -                    

GESAMTERGEBNIS 1. NVA 2025 346.500            13.500 -             
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Neu ab dem VA 2025 ist, dass die Feststellung der hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft nunmehr über 

eine Berechnung im Ergebnishaushalt stattfindet. Diese Berechnung ergibt nach der Begutachtung 

durch die Abteilung 3 der Kärntner Landesregierung für die Stadtgemeinde Friesach folgendes 

Ergebnis:  

 

 

 

Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde Friesach weist ein negatives hoheitliches Ergebnis in 

der Höhe von -EUR 544.000 (VA -EUR 509.000) auf. Die Stadtgemeinde Friesach verfügt im Jahr 2025 

keine hoheitliche Eigenfinanzierungskraft. Im Gegensatz zum VA sind in diesem Ergebnis auch die 

Zuführungen von der operativen an die investive Gebarung enthalten. 

 

Die Gebührenhaushalte erzielen voraussichtlich folgende Ergebnisse (Ergebnishaushalt): 

WVA: +EUR  37.500 

ABA: +EUR 158.600 

Müll: -EUR 2.700 

 

Die Ergebnisse für die Jahre 2026 bis 2029 stellen sich wie folgt dar: 

 

 2026 2027 2028 2029 

Ergebnishaushalt - Nettoergebnis -517.800 -500.300 -328.700 -53.100 

Finanzierungshaushalt - Geldfluss aus 

der voranschlagswirksamen Gebarung 
-674.500 -163.200 -444.400 -663.600 

 

 

 

 

  

20505 Friesach 1. NVA 2025  Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe 850-859 (820 bis 2023)

Abgangsdeckung - Berechnung
MVAG-

Code

Hoheitliche 

Gemeinde

Gesamt-

haushalt
820 850 851 852 853 854 858 859

EHH Erträge SU 21 11.050.000 13.149.900 747.100 703.800 869.900 526.200 0 0 0 0

- EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2) 21 (VC 1/2) 571.500 673.300 12.400 93.100 8.700 0 0 0 0 0

EHH Erträge - bereinigt 10.478.500 12.476.600 734.700 610.700 861.200 526.200 0 0 0 0

EHH Aufwendungen SU 22 11.936.100 13.790.800 755.300 612.600 713.200 528.900 0 0 0 0

- EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2) 22 (VC 1/2) 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0

-
FHH Auszahlungen aus  Kapita l transfers  ohne 

Projektbezug
343 (VC 0) 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0

EHH Aufwendungen  - bereinigt 11.866.100 13.720.800 755.300 612.600 713.200 528.900 0 0 0 0

EHH - Sa ldo 0 bereinigt SA 0 ber. -1.387.600 -1.244.200 -20.600 -1.900 148.000 -2.700 0 0 0 0

- Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 2117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Nicht finanzierungswirksame Transfererträge 2127 408.800 596.200 0 48.700 138.700 0 0 0 0 0

- Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag 2136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Auszahlungen aus  der Ti lgung von Finanzschulden 361 112.000 286.500 0 70.200 104.300 0 0 0 0 0

+ Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 2214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 2226 1.380.400 1.792.300 0 158.300 253.600 0 0 0 0 0

+ Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 2237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 2245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft
-528.000 -334.600 -20.600 37.500 158.600 -2.700 0 0 0 0

Korrektur Kapita l transferzahlung ohne VC -10.000

abzügl ich Forderungsabschreibung (nicht 

finanzierungswirksam)
-30.000

zuzügl ich Einnahme aus  Forstverwaltung (nur FHH) 24.000 27.200 0 12.000 15.200 0 0 0 0 0

Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft
-544.000
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Die Bedarfszuweisungsmittel bleiben gegenüber dem Voranschlag unverändert und stellen sich wie 

folgt dar: 

 

 
 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für den 1. Nachtragsvoranschlag ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird dem vorliegenden 1. Nachtragsvoranschlag 2025 die Genehmigung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, A. Ruhdorfer, G. Wispichler, M. Möller, 

M. Schabernig, O. Liechtenecker) 

den 1. Nachtragsvoranschlag 2025. 

 

 

14. Erneuerung Teilauflösung Forstveranlagung 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Finanzausschuss: 16. September 2025 

Stadtrat: 22. September 2025 

 

In der 3. Sitzung des Gemeinderates vom 24.09.2018 wurde mehrheitlich der Beschluss gefasst, die 

Forstveranlagung bedarfsmäßig bis zu einer Gesamtsumme von max. EUR 400.000 zweckgebunden für 

den Verbau der Runse Friesach aufzulösen. Das Projekt wurde nun mit Gesamtkosten für die 

Stadtgemeinde Friesach in der Höhe von EUR 395.020 abgeschlossen. Von der Veranlagung wurden 

bereits EUR 369.760 abgerufen. Für die fehlenden EUR 25.260 benötigt die Versicherung einen 

neuerlichen Beschluss des Gemeinderates da der Beschluss aus 2018 zu weit zurück liegt. Gesamt liegt 

die Teilauflösung weiterhin unter den beschlossenen EUR 400.000. 

 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Teilauflösung der Forstveranlagung ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll die Forstveranlagung für die Restzahlung in der Höhe von EUR 25.260 

zweckgebunden für den Verbau der Runse Friesach teilaufgelöst werden? 

 

BZ-Rahmen 713.000,00€  713.000,00€  713.000,00€  713.000,00€  713.000,00€  

Freier Rahmen gesamt (muss auf 9400 verbucht werden) 401.400,00€  501.400,00€  529.400,00€  544.600,00€  568.000,00€  

2025 2026 2027 2028 2029

VS Friesach (Beitrag Schulzentrum bis 2027) 45.500,00€     45.500,00€     45.500,00€     

Regionalfondskredit - Gemeindestraßen 2019-2021 50.100,00€     50.100,00€     50.100,00€     23.400,00€     

Regionalfondskredit - Brücken Grafendorf 28.000,00€     28.000,00€     

Regionalfondskredit - Straßensanierung Thomas-Koschat und Grüner Weg 22.200,00€     22.200,00€     22.200,00€     

Regionalfondskredit - Katastrophenschäden 2020 (bis 2026) 15.800,00€     15.800,00€     15.800,00€     

Zeltschachberg Straße BA02 100.000,00€  

Straßenbeleuchtung Neu 50.000,00€     50.000,00€     50.000,00€     50.000,00€     50.000,00€     

Rückzlg. Sparkassenfonds 95.000,00€     95.000,00€     

WC VS St. Salvator (BZ 24) 25.000,00€     

Bindungen nur mehr in Einvernehmen mit Abt. 3 und positiven Saldo 1
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Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, A. Ruhdorfer, G. Wispichler, M. Möller, 

M. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Teilauflösung der Forstveranlagung in der Höhe von EUR 25.260, 

zweckgebunden für den Verbau der Runse. 

 

 

15. Öffentliche Gebäude gemäß § 6 Energieeffizienzrichtlinie (EED III) 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 22. September 2025 

 

Die Europäische Union hat mit der Energieeffizienzrichtlinie III (EED III) ambitionierte Ziele gesetzt. 

Diese Richtlinie bringt neue Vorgaben für den öffentlichen Sektor mit sich, insbesondere im Hinblick 

auf die Sanierung von öffentlichen Gebäuden.  

 

Öffentlichen Einrichtungen sind im Wesentlichen drei Pflichten auferlegt: 

 

1. Einsparziel öffentlicher Sektor 

Alle öffentlichen Einrichtungen müssen zusammengerechnet ihren Endenergieverbrauch jährlich um 

mindestens 1,9 % gegenüber dem Jahr 2021 senken 

 

2. Sanierungspflicht öffentlicher Gebäude 

Ab Oktober 2025 muss jährlich mindestens 3 % der gesamten beheizten/gekühlten Nutzfläche 

öffentlicher Gebäude mit über 250 m² (ausgenommen denkmalgeschützte Gebäude) auf 

Niedrigstenergie-Standard saniert werden (Gebäude, die am 1. Januar 2024 noch nicht dem Standard 

entsprechen). 

 

Alternativer Ansatz möglich: statt physischer Sanierung kann auch ein Nachweis erbracht werden, 

dass Energieeinsparungen erzielt wurden, die der 3 %-Sanierungsquote entsprechen (z. B. durch 

Heizoptimierung, Monitoring etc.). Die Stadtgemeinde Friesach hat den „Alternativen Ansatz“ 

gewählt. 

 

3. Bestandsinventar öffentlicher Gebäude 

Bis 11. Oktober 2025 ist ein öffentlich zugängliches Inventar („Gebäudebestandsliste“) anzulegen – 

inklusive Daten zu Flächen, Energieverbrauch, Energieausweisen etc.  

Diese Gebäudebestandsliste ist dem Land Kärnten verbindlich zu melden und muss öffentlich 

verfügbar und zugänglich gemacht werden (Homepage). 

 

Nachdem das Rathaus samt Burgbaubüro, die Musikschule inkl. Jugendzentrum sowie der 

Getreidespeicher denkmalgeschützte Gebäude sind, ergeben sich nur die VS-St.Salvator sowie das 

FAC-Clubgebäude als EED III relevante Gebäude. 

 

Der Stadtrat hat sich einstimmig dafür ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Sollen die VS-St.Salvator und das FAC-Clubgebäude als 

öffentlich zugängliches Inventar ausgewiesen werden? 
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Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, A. Ruhdorfer, G. Wispichler, M. Möller, 

M. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die VS St. Salvator und das FAC-Clubgebäude als öffentlich zugängliches Inventar auszuweisen. 

 

 

16. Nutzungsvereinbarung  für die Anwendung „Kommunale Energiebuchhaltung (KEB) 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 22. September 2025 

 

Zur besseren Veranschaulichung (Monitoring) der Energieverbräuche sämtlicher Anlagen der 

Stadtgemeinde Friesach (Stromverbrauch, Heizung, Wasser) wurde die kostenlose Onlineanwendung 

des Landes Kärnten „Kommunale Energiebuchhaltung“ eingerichtet. Hierfür ist folgende 

Nutzungsvereinbarung mit dem Amt der Kärntner Landesregierung abzuschließen. 
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Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Nutzungsvereinbarung ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 
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Soll die Nutzungsvereinbarung mit dem Amt der Kärntner Landesregierung 

abgeschlossen werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, A. Ruhdorfer, G. Wispichler, M. Möller, 

M. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Nutzungsvereinbarung mit dem Amt der Kärntner Landesregierung. 

 

 

17. Überarbeitung Genereller Bebauungsplan der Stadtgemeinde Friesach 

 

Berichterstattung: StR Ing. Helmut Wachernig 

Ausschusssitzung: 15. September 2025 

Stadtrat: 22. September 2025 

 

Die 2. Kundmachung (Auflageverfahren) zum Generellen Bebauungsplan lag in der Zeit von 24.07.2025 

bis 18.09.2025 auf. Einwände sind bei der Stadtgemeinde Friesach in dieser Kundmachungszeit keine 

eingelangt. Die Kundmachung wurde ebenfalls auf der elektronischen Amtstafel der Homepage der 

Stadtgemeinde sowie im elektronischen Amtsblatt kundgetan. 

 

Über die Einwendungen des Deutsch Ordenskrankenhauses Friesach im 1. Kundmachungsverfahren 

wurde einvernehmlich abgesprochen, wobei nun eine maximale Gebäudehöhe von 16,00 m zulässig 

ist. In der Zone C-Sozial- und Gesundheitswesen ist die Anzahl der Geschoße mit maximal 4 Geschoße 

zulässig. 
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Der Verordnungsentwurf zum Generellen Bebauungsplan liegt nur vor: 
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Der Stadtrat hat sich einstimmig für den Verordnungsentwurf Genereller Bebauungsplan 

ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll der Verordnungsentwurf Generelle Bebauungsplan der Stadtgemeinde Friesach 

beschlossen werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, A. Ruhdorfer, G. Wispichler, M. Möller, 

M. Schabernig, O. Liechtenecker) 

den vorliegenden Verordnungsentwurf zum Generellen Bebauungsplan. 
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18. 

Verordnung Auflassung, Öffentlichkeitserklärung und Übernahme öffentliches Gut – 

St. Stefaner Weg und Flugplatzweg – gemäß Vermessungsurkunde der Firma ANGST GZ. 

214084-V1-U vom 22.04.2025, KG. 74308 St. Salvator 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Finanzausschuss: 16. September 2025 

Stadtrat: 22. September 2025 

 

Unter Grundlage der vorliegenden Vermessungsurkunde der Firma ANGST GZ. 214084-V1-U vom 

22.04.2025, wurde der St. Stefaner Weg und der Flugplatzweg nun vermessen.  
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Der Stadtrat hat sich einstimmig für den Verordnungsentwurf ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll der vorliegende Verordnungsentwurf beschlossen werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, A. Ruhdorfer, G. Wispichler, M. Möller, 

M. Schabernig, O. Liechtenecker) 

den vorliegenden Verordnungsentwurf. 

 

 

19. 

Ansuchen auf käuflichen Erwerb einer Teilfläche aus dem öffentlichen Grundstück 

Nr. 1763/8 der KG. Friesach (Schüttgasse); Verordnung Auflassung, öffentliches Gut – 

gemäß Vermessungsurkunde der Firma ANGST GZ. 254045-V1-U vom 07.07.2025, KG. 

74302 Friesach 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 22. September 2025 
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Der Stadtrat hat sich einstimmig für den Verkauf ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll der oa. Verordnungsentwurf beschlossen und Herrn Matthias Bucher, 

Friesach, 62 m² zum Preis von EUR 60/m² vom öffentlichen Gut verkauft werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, A. Ruhdorfer, G. Wispichler, M. Möller, 

M. Schabernig, O. Liechtenecker) 

den oa. Verordnungsentwurf und verkauft Herrn Matthias Bucher, Friesach, 

62 m² zum Preis von EUR 60/m² (d.h. EUR 3.720) vom öffentlichen Gut. 
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20. Verordnung Nachmittagsbetreuung VS Friesach (BÜM) 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Ausschusssitzung: 12.08.2025 

Stadtrat: 22. September 2025 

 

Für das kommende Schuljahr liegt ein Entwurf zu den monatlichen Kostenbeiträgen im BÜM vor. 
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Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Verordnung ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll die Verordnung betreffend BÜM Kosten genehmigt werden? 
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Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, A. Ruhdorfer, G. Wispichler, M. Möller, 

M. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Verordnung BÜM Kosten. 

 

 

21. 
Vereinbarung AVS betreffend Betreuung in Kleingruppen durch Tagesmütter und 

Tagesväter (Kamillo´s) 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 22. September 2025 

 

Die Stadtgemeinde Friesach ist ab September 2025 Auftraggeber der Betriebstagesmütterstätte 

„Kamillo´s“ in der Lorettosiedlung 1, 9360 Friesach.  

Betreiber der Betriebstagesmütterstätte ist die AVS, Arbeitsvereinigung der Sozialhilfe Kärnten.  

 

Hierzu soll folgende Vereinbarung unterfertigt werden; eine Angebotskalkulation der jährlichen 

Kosten liegt ebenfalls bei.  

Der voraussichtliche Gemeindebeitrag pro Jahr beträgt EUR 55.048,08.  
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Der Stadtrat hat sich einstimmig für die vorliegende Vereinbarung ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll die vorliegende Vereinbarung mit dem AVS betreffend Betreuung in Kleingruppen 

durch Tagesmütter und Tagesväter (Kamillo´s) abgeschlossen werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, A. Ruhdorfer, G. Wispichler, M. Möller, 

M. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die vorliegende Vereinbarung mit dem AVS betreffend Kamillo´s abzuschließen. 
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22. Zusatzvereinbarung Kindertagesstätte Minitreff (Gruppenerweiterung) 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 22. September 2025 

 

Die Kindertagesstätte „Minitreff“ in der St. Veiter Straße 4 wird ab September 2025 um eine Gruppe 

erweitert, somit wird die Kindertagesstätte insgesamt dreigruppig geführt. Der Finanzplan 2026 liegt 

bei. Hierzu soll folgende Zusatzvereinbarung unterfertigt werden:  
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Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Zusatzvereinbarung ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll die Zusatzvereinbarung mit der „Kindernest GmbH“ unterfertigt werden? 
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Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, A. Ruhdorfer, G. Wispichler, M. Möller, 

M. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Zusatzvereinbarung mit der „Kindernest GmbH“ abzuschließen. 

 

 

23. Nein zur Schließung der Chirurgie 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner, 1. Vzbgm Uschi Heitzer 

Stadtrat: 22. September 2025 

 

In einer Pressekonferenz am 15. September 2025 hat die zuständige Landesrätin Beate Prettner 

mitgeteilt, dass die Chirurgie im DOKH Friesach mit 2027 geschlossen wird – dies im Rahmen des RSG 

2030. 

Als Reaktion darauf wurde eine Petition gegen die Schließung gestartet. Diese war mit ca 18.000 

Unterschriften sehr erfolgreich. Weiters hat sich der Stadtrat in seiner Sitzung vom 22.09.2025 

einstimmig dafür entschlossen entschieden und geschlossen gegen die Schließung vorzugehen und 

einen Antrag an den Gemeinderat auf gleichlautende Beschlussfassung gestellt. 

 

Der dadurch aufgebaute Druck hat zu einem Besprechungstermin am 25.09.2025 geführt, bei welchem 

zwischen dem Land Kärnten, der Geschäftsführung des DOKH Friesach und Bürgermeister Kronlechner 

sowie 1. Vizebürgermeisterin und Betriebsratsvorsitzende Uschi Heitzer eine Einigung über den 

Fortbestand des Krankenhauses Friesach getroffen werden konnte. 

Die Quintessenz dieser Einigung ist, dass die Chirurgie in Form einer Chirurgischen Ambulanz im vollen 

Leistungsspektrum erhalten bleibt. Zusätzlich wird es 30 Übergangspflegebetten geben. 

 

In Summe ist es eine Lösung, die für alle Beteiligten in Ordnung ist. Arbeitsplätze wurden erhalten 

und Patienten können weiterhin gut versorgt werden. 

 

Aufgrund der Einigung ist eine Beschlussfassung wie vom Stadtrat gefordert nicht mehr erforderlich. 

 

 

24. Auflösung Vertrag Katholische Jugend (Kastl) 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner, 2. Vzbgm Mag. Stefan Pachler 

Stadtrat: 22. September 2025 

 

1993 wurde zum Zweck des Betriebes eines Jungendzentrums ein Vertrag zwischen der Stadtgemeinde 

Friesach und der Katholischen Jugend abgeschlossen. Der Vertrag bezog sich auf die Räumlichkeiten 

„Kastl“. 

 

Nunmehr wird das Kastl seit ca 2 Jahren nicht mehr betrieben und das Jugendzentrum von der 

Katholischen Jugend nicht mehr betreut. 

 

Der Verein Friesach im Wandel hat sich nun an die Stadtgemeinde Friesach gewandt und um 

Verpachtung bzw. Überlassung der Räumlichkeiten ersucht. Es werde beabsichtigt das Kastl zum 

Hauptsitz des Vereins Friesach im Wandel zu machen und zukünftig dort alle Veranstaltungen wie zB 

Seniorentreffen, Stilltreffen und Literaturkreis abzuhalten. 
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Aus diesem Grund ist es erforderlich den noch bestehenden Vertrag mit der Katholischen Jugend 

aufzulösen. 

 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Auflösung des Vertrages ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll der Vertrag mit der Katholischen Jugend betreffend das Kastl aufgelöst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, A. Ruhdorfer, G. Wispichler, M. Möller, 

M. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die Auflösung des Vertrages mit der Katholischen Jugend. 

 

 

25. 

Petition des Gemeinderates betreffend Sicherstellung der geplanten Investitionen in die 

Ossiacher-See-Bahn zur strukturellen Stärkung Mittelkärntens angesichts der 

infrastrukturellen Verlagerung durch die Koralm 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 22. September 2025 
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Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll die vorliegende Petition unterfertigt werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, A. Ruhdorfer, G. Wispichler, M. Möller, 

M. Schabernig, O. Liechtenecker) 

die vorliegende Petition. 

 

 

26. Berichte 

 

Bürgermeister Josef Kronlechner 

 

Der Bienenlehrpfad wird nun errichtet. Tafeln stehen bereits. Ab 01. Mai 2026 wird es die Möglichkeit 

für Führungen geben. Diese wird Herwig Klose durchführen. 

 

Derzeit werden in der Stadtgemeinde Friesach die Markierungen erneuert. 

 

Der Glasfaserausbau hat gestartet. Derzeit wird Zienitzen angeschlossen. 

 

Beim DOKH erfolgt am 07. Oktober 2025 der Spatenstich für den neuen OP-Trakt. 

 

In der Zeit von 25. Oktober bis 10. Dezember 2025 werden in Friesach einige Gebäude orange 

beleuchtet werden – dies im Rahmen der Orange the World Kampagne – gegen Gewalt an Frauen. 

 

 

27. Personalangelegenheiten 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 22. September 2025 

 

Nachtrag zum Dienstvertrag 

Mit Dienstvertrag vom 01.07.2025 wurde Frau Alexandra Hornbogner durch Bürgermeister Josef 

Kronlechner als Gemeindemitarbeiterin aufgenommen – dies befristet bis 31.08.2025. 

 

Nunmehr ist Frau Margit Schmidhofer in den Ruhestand übergetreten und die freie Planstelle als 

Reinigungskraft kann nachbesetzt werden. 

Dafür wird Frau Hornbogner vorgeschlagen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Sollen das per 01.07.2025 befristet begründete Dienstverhältnis 

mit Frau Alexandra Hornbogner mit dem vorliegenden 

Nachtrag zum Dienstvertrag als unbefristetes Dienstverhältnis fortgeführt werden? 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 
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Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher, 

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer, H. Kandolf, G. Krall, P. Hölbling, H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther, St. Hundsbichler, R. Galler, E. Grün, A. Ruhdorfer, G. Wispichler, M. Möller, 

M. Schabernig, O. Liechtenecker) 

das per 01.07.2025 befristet begründete Dienstverhältnis 

mit Frau Alexandra Hornbogner mit dem vorliegenden 

Nachtrag zum Dienstvertrag als unbefristetes Dienstverhältnis fortzuführen. 

 

 

 

 

Der Vorsitzende bedankt sich für die Mitarbeit und schließt die Sitzung um 20.30 Uhr. 

 

 

 Schriftführerin Protokollfertiger Bürgermeister/Vorsitzender 

 

 

 

AL Mag. Bettina Waidhofer Gottfried Krall Bgm Josef Kronlechner 

 

 

 

 Rainer Galler 

 


